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RS OGH 1992/5/28 5Ob46/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1992

Norm

WGG 1979 §39 Abs10

Rechtssatz

Da der Gesetzgeber den in § 39 Abs 10 WGG 1979 verwendeten Begri6 "Baubeginn" nicht de8nierte, sondern als

bekannt voraussetzte, ist nach einem Begri6sverständnis zu suchen, das einerseits geläu8g ist, andererseits den

Anforderungen der beabsichtigten Regelung entspricht. Als geläu8ger Begri6 des Baubeginns bietet sich jener der

anzuwendenden Bauordnung an.
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